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Slovenec, Slovenski Narod, 10., Dt. Wacht, 12., Do-
lenjske novice, 15. 12. 1907; UA, Graz, Stmk. 

(R. Lampreht) 

Ullmann Dominik, Jurist. Geb. Mähr. 
Schönberg, Mähren (Šumperk, CZ), 25. 7. 
1835; gest. Prag, Böhmen (Praha, CZ), 5. 6. 
1901; röm.-kath. – Sohn des Webermeisters 
Joseph U. und dessen Frau Martha U.; ab 
1862 verheiratet. – Nach dem Besuch der 
Gymn. in Reichenau an der Kněžna und 
Brünn stud. U. Rechtswiss. an den Univ. 
Olmütz (1854) und Prag (1855–59); 1859 
Dr. iur. ebd. Anschließend arbeitete er in 
einer Anwaltskanzlei, ehe er sich 1862 an 
der Univ. Prag habil. und noch im selben 
Jahr mit der Supplierung der Lehrkanzel 
von →Franz Tuna betraut wurde. Ab 1864 
war er daneben als Lehrbeauftragter für 
Handels- und Wechselrecht sowie Buchhal-
tung am polytechn. Inst. Prag tätig. Im sel-
ben Jahr legte er auch die Advokatenprü-
fung ab. 1868 wurde er zum ao., 1872 zum 
o. Prof. für Zivilprozess-, Handels- und 
Wechselrecht an der Univ. Prag ernannt. U. 
erwarb sich große Verdienste bei der Tei-
lung der Univ. und lehrte nach deren 
Durchführung an der dt. jurid. Fak.; 1888/ 
89 Rektor. Er fungierte ab 1882 als Vize-
präses der rechtshist. und ab 1892 als Prä-
ses der staatswiss. Prüfungskomm. Dane-
ben war U. Mitgl. der Prüfungskomm. für 
das Lehramt an höheren Handelsschulen 
mit dt. Unterrichtssprache. Ab 1869 gab er 
die „Mittheilungen des deutschen Juristen-
vereines in Prag“ sowie ab 1885 – zeitweise 
gem. mit →August Finger und Otto Frankel 
– deren Nachfolgeorgan, die „Juristische 
Vierteljahresschrift“, heraus, in der er auch 
eigene Beitrr. publ. Daneben veröff. er u. a. 
die Monographie „Das Bagatellverfahren. 
Nach dem Gesetze vom 27. April 1873, 
Nr. 66 des Reichs-Gesetz-Blattes“ (1873) 
sowie das breit rezipierte Lehrbuch „Das 
österreichische Civilprozeßrecht“ (1885, 3. 
Aufl. 1892) und arbeitete mehrere Einträge 
für das von →Ernst Mischler und →Josef 
Ulbrich hrsg. „Österreichische Staatswör-
terbuch“ (4 Bde., 1895–97) aus. Zusammen 
mit Finger und Frankel leitete er zudem die 
Hrsg. der Reihe „Grundriss des österreichi-
schen Rechts“ (1899ff.), in der 1900 sein 
„Grundriss des Civilprozessrechts“ erschien. 
U., der weltanschaul. der dt.-fortschrittl. 
Partei nahestand, gehörte dem Vorstand des 
Dt. Casinos in Prag sowie der Dion. der 
Böhm. Sparkasse an. 1890 wurde ihm der 
Orden der Eisernen Krone III. Kl. und 1895 
der HR-Titel verliehen. 
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(H. Bergmann) 

Ullmann Emanuel Ritter von, Jurist. 
Geb. Petrowitz, Böhmen (Petrovice ?, CZ), 
28. 2. 1843; gest. Wien, 4. 4. 1913; röm.-
kath. – Sohn eines Mediziners; ab 1878 ver-
heiratet mit Clementine U., geb. Bachofen 
v. Echt. – U. stud. Rechtswiss. in Prag (1865 
Dr. iur.) und Heidelberg (1866). I. d. F. war 
er nach Absolv. des Gerichtspraktikums bei 
der Finanzprokuratur tätig. Für ein Jahr zu 
wiss. Weiterbildungszwecken beurlaubt, be-
suchte er 1868 erneut die Univ. Heidelberg, 
wo er sich mit dem dt. Zivil- und Strafrecht 
vertraut machte und auch an öff. Verhh. 
teilnahm. 1868 habil. sich U. als Priv.Doz. 
für Staatsrecht an der Univ. Prag, 1870 er-
folgte eine Ausweitung der Lehrbefugnis 
auf Strafrecht und Strafprozessrecht; 1872 
ao. Prof. für österr. Strafrecht, Strafprozess- 
und allg. Staatsrecht in Prag. Im selben Jahr 
wurde er als o. Prof. für österr. Strafrecht 
und Rechtsphil. an die Univ. Innsbruck be-
rufen, wo er seine Lehrtätigkeit auf Völker-
recht ausdehnte. 1872/73 und 1873/74 Rek-
tor, gehörte der Liberale U. auch dem Tiro-
ler LT an. Weiters war er Mitgl. des Inns-
brucker Gmd.rats. 1885 wechselte er als 
o. Prof. für Strafrecht und Strafprozess an 
die Univ. Wien. In dieser Zeit wirkte er 
zudem aktiv an der österr. Strafrechtsre-
form mit. 1889 übernahm er die Lehrkanzel 
für Strafrecht, Völkerrecht und allg. Staats-
recht an der Univ. München; 1900/01 Rek-
tor. U. verf. mehrere Monographien zu den 
Bereichen Strafrecht („Das österreichische 
Strafprozeßrecht“, 1879; „Lehrbuch des deut-
schen Strafprocessrechts“, 1893) und Völ-
kerrecht („Völkerrecht“, 1898, mit Wid-
mung an →Joseph Unger, Neubearb. 1908) 
und gab zudem die „Kritische Vierteljah-
resschrift für Gesetzgebung und Rechtswis-
senschaften“ mit heraus. Er war Dr. h. c. 
der Univ. Czernowitz, Mitgl. des 1873 in 
Gent gegr. Inst. de droit international sowie 
ab 1891 k. M. der Ges. zur Förderung dt. 
Wiss., Kunst und Literatur in Böhmen. U. 
wurde 1883 zum Reg.Rat ernannt, 1886 
erhielt er den Orden der Eisernen Krone 
III. Kl. und 1901 den Verdienstorden der 
Bayer. Krone, mit dem eine Erhebung in 
den persönl. Adel verbunden war. 


